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Ihre  Vermittlungsanfrage  zu  Ihrem  bei  dem  Ministerium  des Innern  und für  Sport  Rheinland-Pfalz 
gestellten Informationsfreiheitsantrag vom 22.03.2023 habe ich erhalten. Sie bitten um Vermittlung 
zu Ihrer Anfrage vom 22.03.2023, mit welcher Sie alle bei dem Ministerium vorliegende 
Informationen  zu  dem  Krisenstab  des  BAG  beantragt  haben.  Hierbei  weisen  Sie  u.a.  darauf  hin, 
dass Ihnen bekannt sei, dass dem Ministerium noch weitere Informationen zum Krisenstab des BAG 
vorliegen. 
 
Ich habe Ihre Anfrage geprüft und komme zu dem Ergebnis, dass mir eine Vermittlung vorliegend 
nicht möglich ist. Dem liegen folgende Erwägungen zugrunde: Wie bereits erwähnt, haben Sie mit 
E-Mail vom 22.03.2023 alle bei dem Ministerium vorliegenden Informationen zu dem Krisenstab des 
BAG beantragt. Hierauf hat Ihnen Frau Reinfeldt mit E -Mail  vom 21.04.2023 geantwortet und Sie 
auf allgemein zugängliche Informationen hingewiesen. Mit E -Mail vom selben Tag teilten Sie Frau 
Reinfeldt  mit,  dass  Sie  Ihre  ursprüngliche  Anfrage  spezifizieren  möchten.  Hierbei  begrenzten  Sie 
Ihre ursprüngliche Anfrage auf die Anzahl von VS-eingestuften Dokumenten zum Thema Krisenstab. 
Hierdurch  haben  Sie  Ihren  ursprünglichen  Antrag  verändert  mit  der  Folge,  dass  hinsichtlich  Ihres 
ursprünglichen  Antragsgegenstands  gegenwärtig  keinen  Anspruch  auf  Informationszugang  nach  
§  2  Abs.  2  i.V.m.  §  11  LTranspG mehr  besteht. Vor  diesem  Hintergrund bitte  ich  um  Verständnis 
dahingehend, dass mir eine Vermittlung vorliegend nicht möglich ist.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag  
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